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6 Investorenprojekt 
6.1 Allgemein 

Der/die Bieter/in hat die Möglichkeit, auf dem Bearbeitungsperimeter ein Investorenprojekt 
zu erstellen und zu nutzen, welches seine Bedürfnisse abdeckt. Mit diesem Projekt be-
steht die Möglichkeit, die notwendige Rendite zu erwirtschaften. 

Die Stadt Zürich möchte sich bezüglich Vorgaben für dieses Projekt auf die Rahmenbe-
dingungen (Kapitel 8) beschränken. 

Zu berücksichtigen sind jedoch die Erfahrungen aus den in der Vergangenheit gescheiter-
ten Projekten (Mantelnutzung mit Einkaufszentrum, Schattenwurf, etc.) sowie die politi-
sche Umsetzbarkeit (einschliesslich möglicher Volksabstimmung). 
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7 Businessplan und finanzielle Rahmenbedingungen 
Um den Vorschlag und das eingereichte Konzept in finanzieller Hinsicht beurteilen zu 
können, ist ein umfassender Businessplan inkl. Finanz- und Finanzierungsplan für das 
Stadion und das Investorenprojekt abzugeben. 
 

7.1 Allgemein 
Die eingereichten Unterlagen müssen generell in der Lage sein, folgende Aspekte zu 
kommunizieren:  

 Erläuterung der strategischen Absichten, die mit der Investition verfolgen: finanzielle 
Zielsetzungen, über finanzielle Themen hinausgehende Zielsetzungen (bspw. Namens-
rechte etc.). 

 Offenlegung der Absichten bzgl. der zukünftigen Eigentümerschaft des Projekts bzw. 
seiner Teilobjekte; Angabe, ob eine Weiterveräusserung angestrebt ist. 

 Nennung aller weiteren Punkte, die für die Stadt Zürich oder Helbling hinsichtlich der 
Beurteilung Ihres Angebots von Relevanz sein könnten. 

 

7.2 Betriebsmodell 
Es wird empfohlen, dass der Betrieb des Stadions durch eine den beiden Fussballclubs 
gehörenden Betriebsgesellschaft geführt wird. 
 

7.3 Business- und Finanzplan 
 Abbildung des Businessplans in verbaler, finanzieller und visueller Form. Der Busi-

nessplan sollte mindestens die in Beilage [13] aufgeführten Punkte beinhalten und ist 
auf das gewählte Betreibermodell anzupassen. 

 Terminplan bis zum Übergang in den normalen Betrieb. 
 Für das Stadionprojekt: Beschreibung des Betreibermodells sowie die angestrebte Auf-

teilung von Zuständigkeiten zwischen Investor/in und Betreibern bzw. Mietern (Clubs). 
Sollte vom vorgeschlagenen Betreibermodell (Immobilienbesitz bei Investor/in, Be-
triebsgesellschaft im Besitz der Clubs) abgewichen werden, so ist dies zu erläutern und 
die Auswirkungen im Finanzplan abzubilden.  

 Für das Stadionprojekt: Abbildung der Aufteilung von Einnahmen und Ausgaben zwi-
schen Investor/in, Stadionbesitzgesellschaft, Stadionbetriebsgesellschaft, Clubs sowie 
weiteren Anspruchsgruppen in eine Matrix. Es ist möglich, dass nicht alle genannten 
Anspruchsgruppen in der Matrix auftauchen, da diese teils identisch sein können (bei-
spielsweise “Stadionbetriebsgesellschaft“ und “Clubs“, wenn die Gesellschaft sich zu 
100% im Besitz der Clubs befindet).  

 Für das Stadionprojekt: Angabe darüber, welche Tätigkeiten von der Betreibergesell-
schaft in Eigenregie oder als Fremdvergabe betrieben werden sollen (bspw. Gastro-
nomie, Vermarktung Werbeflächen, durchgeführt durch Clubs, Investor/in, Subak-
kordanten).  

 Angabe darüber, welche Tätigkeiten von der Betreibergesellschaft in Eigenregie oder 
als Fremdvergabe betrieben werden sollen (bspw. Gastronomie, Vermarktung Werbe-
flächen, durchgeführt durch Clubs, Investor/in, Subakkordanten).  

 Erläuterung und Ausführung allfälliger genutzter Benchmarks oder Erfahrungen bzgl. 
vergleichbarer Projekte, speziell hinsichtlich des Stadionbetriebs. Abbildung weitere 
grundlegender Überlegungen zum Businessplan wie SWOT-Analysen, Marktanalysen, 
etc. 
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 Betrieb / Umwelt 
Ein einwandfreier Betrieb soll durch hohe Ansprüche an die Funktionalität gegeben 
werden. Die Gebäude und die technischen Anlagen müssen nach modernstem Stan-
dard ausgelegt werden. Dem Sicherheitsaspekt ist gerade bei der grossen Personen-
belegung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Akzeptanz des Projekts hängt 
ebenfalls stark vom Umgang mit potentiellen Emissionen ab. Als eine zentrale Ein-
flussgrösse auf die Umwelt werden die urbane Verkehrssituation und die wachsende 
Belastung durch Mobilität angesehen. Die verschiedenen Aspekte betreffend Betrieb 
und Umwelt müssen aus den Plänen oder den verschiedenen Konzepten nachvoll-
ziehbar hervorgehen. 

 Baurechtszins 
Das Grundstück wird dem/der Bieter/in zu einem Baurechtszins übergeben. Ziel der 
Stadt Zürich ist, dass sie sich weder bei den Investitionskosten (Erstellungs- und Un-
terhaltskosten) noch bei den jährlich wiederkehrenden Bewirtschaftungs- und Betriebs-
kosten beteiligt. 

 Businessplan 
In dem durch den/die Bieter/in zu erarbeitenden Businessplan (Gesamtfinanzierungs-
plan), müssen die Bewirtschaftungs- / Nutzungskonzepte für sämtliche Baukörper ab-
gebildet sein. Die Nachvollziehbarkeit des Businessplanes muss gegeben sein. Der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Gesamtprojektes ist zwingend Rechnung zu tragen - 
diese wird bei der Beurteilung einen grossen Stellenwert haben.  

Der vorliegende Investoren-Studienauftrag hat das Ziel, den Bietern/innen mit möglichst 
wenigen Rahmenbedingungen einen grossen Handlungs- und Gestaltungsspielraum zu 
gewähren. Die einzuhaltenden Rahmenbedingungen ergeben sich im Folgenden aus die-
sem Programm. 
 

1.4 Studienauftragsprogramm 
Das vorliegende Studienauftragsprogramm [1] bildet den Hauptbestandteil der Ausschrei-
bungsunterlagen. Im Kapitel 2, “Allgemeine Bestimmungen“ werden das Studienauftrags-
verfahren, die Organisation sowie die Termine umschrieben. Im Kapitel 3, “Grundlagen“ 
wird Bezug zur Vorgeschichte und dem Areal genommen, während bei den Kapiteln 4, 5 
und 6 auf die drei Teilprojekte (“Stadion“, “gemeinnütziger Wohnungsbau“ und “Investo-
renprojekt“) eingegangen wird. Im Kapitel 7 “Businessplan und finanzielle Rahmenbedin-
gungen“ werden die Anforderungen an den zu erstellenden Businessplan beschrieben.  

Schliesslich sind im Kapitel 8, “Rahmenbedingungen“ die zwingend zu beachtenden 
Punkte aufgelistet. Gewisse Textpassagen wurden aus den beiden früheren Wettbe-
werbsprogrammen “Stadion Zürich“ und “Wohnungsbau“ übernommen, da diese unver-
ändert gültig sind. 
 

1.5 Studienauftragsziele 
 Ein zukunftweisendes Projekt bezüglich Städtebau, Architektur, Quartierverträglichkeit, 

Bautechnik und Aussenraum 

 Wirtschaftliche Projekte – die Stadt Zürich beteiligt sich weder an den Investitionen 
noch am Betrieb; seitens der Stadt wird ein marktüblicher Baurechtszins angestrebt; 
das Gesamtprojekt soll in sich nachhaltig wirtschaftlich sein und auf einem nachvoll-
ziehbaren Businessplan basieren  

 Ökologisch nachhaltige Projekte in den Bereichen Betrieb und Umwelt 
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 Übersicht der angestrebten (falls vorhanden) Synergien zwischen dem Investorenpro-
jekt und anderen Aktivitäten der Investorin / des Investors. 

 Finanzplan (finanzielle Abbildung des Businessplans) zur Erstellung und zum Betrieb 
des Projekts, aufgeteilt in: 
- Stadion 
- Investorenprojekt 

Der Finanzplan ist im vorgegebenen Raster (siehe Beilage [14]) für die zwei Objekte über 
den gesamten Planungshorizont abzubilden. Zusätzlich sind die einzelnen Positionen se-
parat verbal herzuleiten. Die Planungsannahmen sind offenzulegen. 
 Finanzierungsplan (Herkunft, Verzinsung und Rückführung der benötigten Finanzmittel 

zur Finanzierung des Projekts) des Projekts. 
Eine Inhaltsempfehlung zum Businessplan und dessen Abbildung im Finanzplan für Sta-
dion, gemeinnützigen Wohnungsbau und Investorenprojekt geht aus Beilage [13] zum 
Studienauftragsprogramm hervor. 
 

7.4 Baurechtsvertrag für Investoren- und Stadiongrundstück 
Es ist ein Baurechtszins für die Investoren- und Stadion-Arealfläche zusammen zu offerie-
ren. Wesentliche Eckpunkte des Baurechtsvertrags sind: 

Baurechtsdauer 92 Jahre 

Baurechtszins Verzinsung des Landwerts zum jeweiligen Durchschnitts-
satz des hypothekarischen Referenzzinssatzes aus den 
letzten 5 Jahren, erstmals zu 2.25 %. 
Vertraglicher (Basis-) Landwert: Kapitalisierung des offerier-
ten Baurechtszinses mit 2.25 %. 
Baurechtszinsanpassung alle 5 Jahre: 
 Landwert um 50 % der Steigerung des Landesindexes 

für Konsumentenpreise 
 neuer Durchschnittszinssatz aus den vorausgegangen 5 

Jahren. 
Heimfall A) Investorenprojekt (Wohn- und Geschäftsräume): 

Entschädigung von 80 % des dannzumaligen Verkehrs-
werts 

B) Fussballstadion: 
Rückbau durch Baurechtsnehmer, soweit der Grundei-
gentümer dies verlangt und keine Vertragserneuerung 
erfolgt. Eine Entschädigung durch den Grundeigentümer 
entfällt. 

Vorkaufsrecht A) Baurechtsnehmer für das Land:  
Zum Preis des Dritten 

B) Grundeigentümer für Bauten und Anlagen:  
Maximal zum Preis analog Heimfallsentschädigung 
 Investorenprojekt: Reduktion Verkehrswert um 0,217 

% pro Jahr Baurechtslaufzeit 
 Stadion: Reduktion Anlagekosten um 1.087 % jähr-

lich 
Ausübungsfrist 12 Monate 

Altlasten / Gebäudeabbruch Zu Lasten Baurechtsnehmer 
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Nutzung Stadion Zulässig sind ausschliesslich Fussball- und sonstige Sport-
veranstaltungen. Darüber hinausgehende sportnahe Aktivi-
täten bedürfen der Zustimmung des Grundeigentümers. 
Mit der Wertschöpfung aus dem Investorenprojekt und den 
Einnahmen aus der Stadion-Bewirtschaftung sind Betrieb 
und Unterhalt des Stadions während der ganzen Bau-
rechtsdauer zu gewährleisten. Insbesondere sind zweckge-
bundene Erneuerungsreserven zu bilden. 

Eintragung im Grundbuch Rechtskräftige Genehmigung von Baurechtsvertrag, Gestal-
tungsplan sowie Baubewilligung/Baufreigabe 

Genehmigung Der Baurechtsvertrag unterliegt grundsätzlich dem fakultati-
ven Referendum (Volksabstimmung), voraussichtlich aber 
dem obligatorischen Referendum (vgl. Ziff. 9.2) .  
 

 
Der Baurechtsvertrag (vgl. Entwurf Baurechtsverträge [48]) enthält die aus heutiger Sicht 
wesentlichen Punkte; er gilt mit der Abgabe der Offerte als anerkannt. 

 

7.5 Baurecht für den gemeinnützigen Wohnungsbau 
Für dieses Baurecht ist kein Baurechtszins zu offerieren. Der Landwert für den gemein-
nützigen Wohnungsbau berechnet sich nach den einschlägigen städtischen Richtlinien in 
Prozenten der Gesamtanlagekosten (Erstellungs- und Landkosten). Eine erste provisori-
sche Berechnung lässt sich aufgrund des Wettbewerbsergebnisses vornehmen. (Beim 
Vorgängerprojekt für den gemeinnützigen Wohnungsbau wurden die Landkosten 2012 auf 
10,01 Mio. Franken veranschlagt.) Die Anpassung des Baurechtszinses folgt den gleichen 
Regeln wie beim Investorenprojekt. 

Wichtig: Können Investorenprojekt und Stadion nicht realisiert werden, entfällt auch die 
Realisierung des gemeinnützigen Wohnbauprojekts. 
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8 Rahmenbedingungen 

Die nachfolgenden Rahmenbedingungen stammen teilweise aus den Unterlagen der bei-
den zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführten Wettbewerben “Stadion Zürich“ und 
“Wohnungsbau“, da sie unverändert gültig sind. 

 

8.1 Massgebende Bauvorschriften 
Anwendbares Recht 
Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG) und dazugehörige Verordnungen: 
www.zhlex.zh.ch. 

Es ist beabsichtigt, für das über dieses Studienauftragsverfahren ermittelte Projekt im An-
schluss die planungsrechtliche Grundlage mittels Sondernutzungsplanung (Gestaltungs-
plan) zu schaffen. Die Bau- und Zonenordnung (BZO) ist daher für das Areal Hardturm im 
Rahmen dieses Verfahrens nicht massgebend. 

Die gegenwärtig noch gültigen Sonderbauvorschriften “Fussballstadion Zürich“ (Art. 81a 
BZO) und der private Gestaltungsplan “Stadion Zürich“ [47] sollen mit Festsetzung der 
genannten Sondernutzungsplanung aufgehoben werden. Die Sonderbauvorschriften 
“Areal Hardturm, Stadion und Wohnungsbau“, vom Gemeinderat beschlossen am 
26.06.2013, sind nicht rechtskräftig und daher ebenfalls nicht massgebend für dieses Ver-
fahren. 

Geltungsbereich / Grundstücksdaten 
Kataster Nummer:  IQ6994 

Bearbeitungsperimeter: 54'619 m2 

Lärm- / Empfindlichkeitsstufe: III 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 
Das Areal Hardturm hat eine lange Fussballtradition – das erste Fussballstadion wurde im 
Jahr 1929 eröffnet. Bis ins Jahr 2007 wurde auf dem Areal Spitzenfussball gespielt. Das 
Hardturmstadion war lange das Heimstadion des GC Zürich. Das andere Zürcher Fuss-
ballstadion “Letzigrund“ hat als langjährige Spielstätte des FC Zürich ebenfalls eine Fuss-
balltradition. Der Ersatzneubau wurde 2007 vor allem als Leichtathletik- und Eventstadion 
konzipiert. Seit der Saison 2008 tragen beide Zürcher Fussballclubs ihre Heimspiele im 
“Letzigrund“ aus. Die Stadt Zürich ist seit vielen Jahren die einzige Schweizer Stadt, wel-
che mit zwei Clubs in der höchsten Liga vertreten ist. 

Die Stadt Zürich und die Stadion Zürich AG planten ab der Jahrtausendwende auf dem 
Hardturm-Areal ein neues Fussballstadion. Unter dem Projektnamen “Pentagon“ sollten 
dort künftig die beiden Stadtvereine beheimatet sein. Weiter war eine Mantelnutzung ge-
plant. Von verschiedenen Seiten war jedoch Widerstand gegen das Projekt auszu-
machen, der sich vor allem gegen die Mantelnutzung des Stadions mit einem Einkaufs-
zentrum und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Gebäudeabmessungen und 
den Verkehr richtete. Die privaten Partner entschieden, das gemeinsame Projekt eines 
multifunktionalen Stadions nicht mehr weiterzuverfolgen. Die Stadion Zürich AG verkaufte 
schliesslich im Jahr 2010 ihre Grundstücke auf dem Areal an die Stadt Zürich – mit einem 
Rückkaufsrecht, falls das Areal nicht für den Bau eines Sportstadions genutzt wird. 

Die Stadt lancierte daraufhin das Projekt neu: Im Herbst 2011 starteten zeitgleich die bei-
den Architekturwettbewerbe “Stadion Zürich“ und “Wohnungsbau“. Parallel dazu wurden 
die Sonderbauvorschriften für dieses Areal erarbeitet. Diese sollten den bestehenden pri-
vaten und noch heute gültigen Gestaltungsplan “Stadion Zürich“ ersetzen. Die Sonder-
bauvorschriften wurden bis dato jedoch nicht in Kraft gesetzt.  

Das Büro Burkhard Meyer aus Baden (“Stadion Zürich“) sowie das Büro Bob Gysin aus 
Zürich (“Wohnungsbau“) gingen als Sieger aus den beiden Architekturwettbewerben her-
vor und wurden mit der Weitererarbeitung der Projekte beauftragt. Zu diesen Projekten 
wurden Vorprojekte erarbeitet, vgl. [5] und [6]. 

Im Herbst 2013 sagten die Stimmberechtigten knapp Nein zur städtischen Finanzierung 
des Fussballstadions, die Finanzierung des Wohnungsbaus hingegen wurde angenom-
men. Der Wohnungsbau selbst war jedoch an eine Annahme der Finanzierung des Stadi-
on-Projektes gekoppelt, weshalb beide Projekte nicht weiterverfolgt werden konnten. 

Nach dem Nein der Stimmberechtigten zu einem städtisch finanzierten, neuen Fussball-
stadion setzt der Stadtrat nun auf die Initiative von Privaten und schreibt einen selektiven 
Investoren-Studienauftrag aus. Mit dem gewählten Vorgehen bekräftigt er seine Haltung, 
die er nach der Abstimmung zum Ausdruck gebracht hat: Die Stadt selber plant kein neu-
es Fussballstadion. Sie ist jedoch bereit, privaten Investorinnen und Investoren den Weg 
zu ebnen – nicht zuletzt deshalb, weil viele Gegnerinnen und Gegner der Vorlage betont 
hatten, sie seien nicht grundsätzlich gegen ein neues Fussballstadion, sondern lehnten 
dieses wegen der aus ihrer Sicht zu hohen Kosten ab. 

Der geplante Investoren-Studienauftrag soll neben der Auswahl eines Projektes auch ein 
Konzept für dessen Finanzierung sicherstellen. Auf dem Areal Hardturm muss nicht nur 
ein Fussballstadion, sondern auch ein gemeinnütziger Wohnungsbau und ein Investoren-
projekt entstehen. 

Für das Areal erhält der/die Investor/in von der Stadt Zürich ein langjähriges Baurecht (92 
Jahre). 
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1.2 Aufgabe 
Der gesamte Bearbeitungsperimeter (Kat.-Nr. IQ6994) von 54‘619 m2 steht für die folgen-
den drei Teilprojekte zur Verfügung: 

 Ein Fussballstadion für 18‘000 Zuschauer/innen bei nationalen und 16'000 Zuschau-
er/innen bei internationalen Spielen: Die neue Arena wird das Heimstadion sowohl für 
den FC Zürich als auch für den Grasshopper Club Zürich. Es wird empfohlen, dass der 
Betrieb des Stadions durch eine den beiden Fussballclubs gehörenden Betriebsgesell-
schaft geführt wird. 

 Die vom Stimmvolk bewilligte Wohnsiedlung (gemeinnütziger Wohnungsbau) oder ein 
adäquater Ersatz mit 14’700 m2 Hauptnutzfläche. Eine Abparzellierung dieses Objek-
tes muss möglich sein, die Wohnüberbauung muss spätestens nach Bauvollendung in 
das Eigentum einer anerkannten gemeinnützigen Trägerschaft übergehen. Für dieses 
Grundstück wird ein separater Baurechtsvertrag zwischen der Stadt Zürich und der 
gemeinnützigen Trägerschaft ausgearbeitet. 

 Ein Investorenprojekt: Der/die Bieter/in hat die Möglichkeit auf dem Bearbeitungspe-
rimeter ein Investorenprojekt nach seinen Bedürfnissen zu erstellen und zu nutzen. Mit 
diesem Projekt hat der/die Bieter/in die Möglichkeit, die notwendige Rendite zu erwirt-
schaften. 

Der/die Bieter/in ist frei, die Teilprojekte als mehrere freistehende Bauten zu realisieren, 
oder gewisse Bauten zusammenhängend zu konzipieren. Ebenfalls ist im Grundsatz die 
Lage der verschiedenen Bauten frei (vgl. städtebaulicher Kontext Kapitel 3.2). 

Das gesamte Projekt soll quartierverträglich sein und dem Ort und seiner Bedeutung als 
Stadteingang angemessen gestaltet und eingepasst sein. Sämtliche kantonalen und 
kommunalen Vorschriften sind einzuhalten. 

Der/die Investor/in plant, baut, und finanziert die Gebäude auf eigene Rechnung und Risi-
ko. Die Umsetzung des Lebenszyklusgedankens mit einer einhergehenden Gesamtkos-
tenoptimierung steht damit im Vordergrund. 

 

1.3 Investoren-Studienauftrag 
Die Stadt Zürich hat entschieden, den Investoren-Studienauftrag im selektiven Verfahren 
durchzuführen. Nach der Präqualifikation werden maximal sechs Bieterteams bestimmt, 
welche im nicht anonymen Verfahren die Projekte ausarbeiten und dem Beurteilungsgre-
mium im Juni 2016 vorstellen dürfen. 

Beim Investoren-Studienauftrag wird auf die folgenden Punkte Wert gelegt: 

 Städtebau / Architektur 
Das städtebauliche Konzept und der architektonische Ausdruck sind auch im Fokus 
von wirtschaftlichen Überlegungen im Rahmen des Investoren-Studienauftrages 
Schlüsselaspekte, welchen grosse Aufmerksamkeit zu schenken ist. Das grosse Pres-
tige sowie die starke öffentliche Exposition des Projekts verlangen nach einem dem Ort 
entsprechenden Gesamtkonzept mit klarer Identität. Dabei muss sich das Projekt als 
Einheit in die Umgebung einfügen und hochwertige Freiräume schaffen, welche urbane 
Zwänge wie Verkehr und Emissionen in hohem Masse berücksichtigen. Räume, Kon-
struktionen und Materialien zeichnen sich durch architektonische Qualität und Dauer-
haftigkeit aus. Immissionsgrenzen, technische Standards sowie baugesetzliche Rah-
menbedingungen sind einzuhalten und umzusetzen. 
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 Betrieb / Umwelt 
Ein einwandfreier Betrieb soll durch hohe Ansprüche an die Funktionalität gegeben 
werden. Die Gebäude und die technischen Anlagen müssen nach modernstem Stan-
dard ausgelegt werden. Dem Sicherheitsaspekt ist gerade bei der grossen Personen-
belegung besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Akzeptanz des Projekts hängt 
ebenfalls stark vom Umgang mit potentiellen Emissionen ab. Als eine zentrale Ein-
flussgrösse auf die Umwelt werden die urbane Verkehrssituation und die wachsende 
Belastung durch Mobilität angesehen. Die verschiedenen Aspekte betreffend Betrieb 
und Umwelt müssen aus den Plänen oder den verschiedenen Konzepten nachvoll-
ziehbar hervorgehen. 

 Baurechtszins 
Das Grundstück wird dem/der Bieter/in zu einem Baurechtszins übergeben. Ziel der 
Stadt Zürich ist, dass sie sich weder bei den Investitionskosten (Erstellungs- und Un-
terhaltskosten) noch bei den jährlich wiederkehrenden Bewirtschaftungs- und Betriebs-
kosten beteiligt. 

 Businessplan 
In dem durch den/die Bieter/in zu erarbeitenden Businessplan (Gesamtfinanzierungs-
plan), müssen die Bewirtschaftungs- / Nutzungskonzepte für sämtliche Baukörper ab-
gebildet sein. Die Nachvollziehbarkeit des Businessplanes muss gegeben sein. Der 
wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Gesamtprojektes ist zwingend Rechnung zu tragen - 
diese wird bei der Beurteilung einen grossen Stellenwert haben.  

Der vorliegende Investoren-Studienauftrag hat das Ziel, den Bietern/innen mit möglichst 
wenigen Rahmenbedingungen einen grossen Handlungs- und Gestaltungsspielraum zu 
gewähren. Die einzuhaltenden Rahmenbedingungen ergeben sich im Folgenden aus die-
sem Programm. 
 

1.4 Studienauftragsprogramm 
Das vorliegende Studienauftragsprogramm [1] bildet den Hauptbestandteil der Ausschrei-
bungsunterlagen. Im Kapitel 2, “Allgemeine Bestimmungen“ werden das Studienauftrags-
verfahren, die Organisation sowie die Termine umschrieben. Im Kapitel 3, “Grundlagen“ 
wird Bezug zur Vorgeschichte und dem Areal genommen, während bei den Kapiteln 4, 5 
und 6 auf die drei Teilprojekte (“Stadion“, “gemeinnütziger Wohnungsbau“ und “Investo-
renprojekt“) eingegangen wird. Im Kapitel 7 “Businessplan und finanzielle Rahmenbedin-
gungen“ werden die Anforderungen an den zu erstellenden Businessplan beschrieben.  

Schliesslich sind im Kapitel 8, “Rahmenbedingungen“ die zwingend zu beachtenden 
Punkte aufgelistet. Gewisse Textpassagen wurden aus den beiden früheren Wettbe-
werbsprogrammen “Stadion Zürich“ und “Wohnungsbau“ übernommen, da diese unver-
ändert gültig sind. 
 

1.5 Studienauftragsziele 
 Ein zukunftweisendes Projekt bezüglich Städtebau, Architektur, Quartierverträglichkeit, 

Bautechnik und Aussenraum 

 Wirtschaftliche Projekte – die Stadt Zürich beteiligt sich weder an den Investitionen 
noch am Betrieb; seitens der Stadt wird ein marktüblicher Baurechtszins angestrebt; 
das Gesamtprojekt soll in sich nachhaltig wirtschaftlich sein und auf einem nachvoll-
ziehbaren Businessplan basieren  

 Ökologisch nachhaltige Projekte in den Bereichen Betrieb und Umwelt 
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lichen Teilgebiet befindet sich die Haltestelle “Sportweg“, bei der Kreuzung zur Aargau-
erstrasse die Haltestelle “Aargauerstrasse“.  

Nördlich des Areals verläuft entlang der Hardturm- und Bernerstrasse die Linie 17, die 
vom Hauptbahnhof bis zum Werdhölzli führt. Die Haltestellen “Bernoullihäuser“ und “Hard-
turm“ erschliessen das Areal. 
Die Tramverbindung Hardbrücke sieht eine neue Traminfrastruktur zwischen dem Hard-
platz und den Gleisen an der Kreuzung Pfingstweidstrasse/Hardstrasse vor. Diese tan-
gentiale Verbindung der neuen Linie 8 mit Endhaltestelle Werdhölzli ist ein zentrales Ele-
ment der Liniennetzentwicklungsstudie der VBZ und erweitert das bestehende Tramnetz 
optimal.  
Die Tramverbindung Hardbrücke ist schon bald Realität – der Baubeginn erfolgt 2015. Es 
wird mit einer Bauzeit von 2 Jahren gerechnet. 
Die Tramhaltestellen um das Stadion können bei Fussballspielen verkehrsfrei erreicht 
werden: Beim “Füllen und Entleeren“ des Stadions (vgl. [25] und [26]) wird die Ber-
nerstrasse im Abschnitt Stadion für den Autoverkehr gesperrt und die Pfingstweidstrasse 
wird mit einer Passerelle oder Unterführung gequert. 
Sämtliche geplanten Bauten werden sowohl von Norden mit den Haltestellen “Hardturm“ 
und “Bernoullihäuser“ wie auch im Süden durch die Haltestellen “Sportweg“ und “Aargau-
erstrasse“ optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. 
Da sich bei der Haltestelle “Aargauerstrasse“ die Passerelle / Unterführung für den Zutritt 
der Gastfans befindet, wird diese voraussichtlich nach dem Spiel für Fahrten in die Innen-
stadt gesperrt, um eine Durchmischung der Fangruppen zu verhindern. Die Gastfans 
können ab der Haltestelle “Aargauerstrasse“ das Tram Richtung Bahnhof Altstetten be-
nutzen. Bei Derbys und internationalen Spielen kann die Haltestelle “Aargauerstrasse“ 
nach dem Spiel auch für Fahrten in die Innenstadt benutzt werden. 
Für Fahrten in die Innenstadt steht die Tramhaltestelle “Hardturm“ im Norden des Areals 
und im Normalfall auch die Haltestelle “Sportweg“ zur Verfügung. Bei Grossanlässen wird 
die Haltestelle “Sportweg“ jedoch voraussichtlich für Fahrten in die Innenstadt gesperrt, 
um Betriebsstörungen infolge Gleisquerungen zu verhindern. 
Gemäss regionalem Richtplan ist für das geplante Depot Aargauerstrasse für das Jahr 
2025 ein Dienstgleis vorgesehen, dass die Verbindung mit der Hardturmstrasse sicher-
stellt. Ein sieben Meter breiter Korridor, der ein doppeltes Gleistrassee erlaubt, ist als 
Raumsicherung in der Projektierung vorgesehen und muss in der Planung berücksichtigt 
werden. Das Dienstgleis ist im zur Verfügung gestellten Katasterplan eingezeichnet, vgl. 
[2]. Der genaue Verlauf des Dienstgleises ausserhalb des Geltungsbereichs (entlang der 
Bernerstrasse) ist noch offen. 
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chend liegt die Anzahl der Pflichtparkplätze zwischen 60% und 95% vom Normalbedarf 
der Nutzungen.  

Sollten in dem Stadion Nutzungen wie Wohnen, Dienstleistung, Verkauf, oder Gastrono-
mie untergebracht sein, gilt für diese Fläche ebenfalls die PPV. 

Während Fussballspielen und anderen Events im Stadion müssen mindestens 350 Park-
plätze dem Stadion zugeordnet werden können. 

Eine Umlagerung dieser Parkplätze für Fussballspiele und anderen Events von den aus-
gewiesenen Parkplätzen für Dienstleistungen und Verkauf ist möglich und explizit er-
wünscht. Allerdings muss aufgezeigt werden, wie die Verfügbarkeit der notwendigen 
Parkplätze betrieblich sichergestellt werden kann. 

Ausserhalb von Spielen oder anderen Events im Stadion müssen permanent 50 öffentli-
che Parkplätze angeboten werden. Diese sind zusätzlich zu den Parkplätzen gemäss der 
Nutzungen gemäss PPV auszuweisen. 

Zusätzlich sollen bei Fussballspielen und anderen Events im Stadion weitere Parkplätze 
angeboten werden. Diese temporären Parkplätze werden auf externe Areale und Park-
häuser verteilt. Innerhalb des Mobilitätskonzepts müssen die Abstellplätze innerhalb und 
ausserhalb des Geltungsbereichs gesonderten aufgezeigt werden. 

Anordnung und Abmessung von Abstellplätzen richten sich nach den einschlägigen VSS-
Normen SN 640 291a. Parkplätze für Besucherinnen und Besucher müssen der Komfort-
stufe B, Parkplätze für Wohnen / Miete der Komfortstufe A entsprechen. 

Parkierung Osten 
Der motorisierte Verkehr kann direkt von der Förrlibuckstrasse zu der Parkanlage geleitet 
werden.  

Motorräder und Roller 
Auf dem Areal müssen ausreichend Motorrad- und Roller-Abstellplätze für das Personal 
und Besuchende im Normalbetrieb angeboten werden. Die Anzahl darf gemäss PPV ei-
nen Zehntel der für Personenwagen minimal erforderlichen Abstellplätze nicht unter-
schreiten. Mit einem Motorrad oder Roller anreisende Stadionbesuchende parkieren auf 
den externen Arealen. 

Velos 
Auch für die Bestimmung der Anzahl Veloparkplätze ist für sämtliche Nutzungen (exkl. 
Stadion) die PPV massgebend. 

Angaben für den Flächenbedarf und weitere Angaben sind der VSS-Norm SN 640 066 
oder dem “Handbuch für Veloparkierung“ vom ASTRA zu entnehmen. 

Die erforderlichen Veloabstellplätze müssen leicht zugänglich und grösstenteils ab-
schliessbar sowie nahe den Erschliessungszonen entweder in der Tiefgarage oder im 
Erdgeschoss angeordnet sein. 

Bei Veranstaltungen sollten zusätzlich mindestens 500 Abstellplätze bereitgestellt werden.  

 

8.7 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
Überschreitet ein Projekt einen des in der UVP-Verordnung (UVPV) festgesetzten 
Schwellenwerts ist, integriert in das Genehmigungsverfahren und auf Stufe Sondernut-
zungsplanung, eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Angaben zum 
Ablauf des UVP-Prozesses und zu den Anforderungen an die UV-Berichterstattung kön-
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8.13 Sicherheit ausserhalb Stadion 
Das Stadion und das umgebende Areal müssen räumliche und technische Voraussetzun-
gen für das optimale Zusammenwirken der Sicherheitskräfte im Stadion und der im öffent-
lichen Raum wirkenden Polizei bieten. Eine Videoüberwachungsanlage (Eingangsberei-
che / Fan-Besammlungsorte) dient der Sicherheit. Die Polizei, die Rettungsdienste und 
das Verkehrsmanagement verfügen über gemeinsame Räume innerhalb des Stadions. 

Es sind an allen äusseren Fassaden Feuerwehrzufahrten sicherzustellen, vgl. [34] 

Fantrennung 
Es sind getrennte An- und Abmarschachsen für die Heim- und Gastfans vorzusehen. Für 
die verschiedenen Fangruppierungen soll Sichtkontakt vor und nach dem Spiel vermieden 
werden, um keine Auseinandersetzungen zu provozieren. 

Zutritt der Gastfans 
Für die Ankunft der Gastfans mit Extrazügen ist der Bahnhof Altstetten vorgesehen. Die 
Gastfans bewegen sich ab dem Bahnhof Altstetten über die Aargauerstrasse und werden 
über die Passerelle / Unterführung West in den Gastsektor gelenkt. Für die Gastfans be-
steht bei Risikospielen keine andere Zutrittsmöglichkeit ins Stadion. Die Passerelle oder 
die Unterführung West soll verhindern, dass die Fans über die Pfingstweidstrasse strö-
men und damit den Verkehr behindern. 

Gastfans, die mit dem Car anreisen, werden an der Aargauerstrasse entladen und direkt 
über die Passerelle / Unterführung in den Gastsektor geführt. Nach dem Spiel können die 
Gastfans an gleicher Stelle die Cars wieder besteigen. 
 
 

  
 

An- und Abmarschroute Gastfans vom Bahnhof Fankurve Gast 
Altstetten zum Stadion 
 
 

Perimeter Sicherheit/Erschliessung 
Zum Perimeter Sicherheit/Erschliessung gehören die Passerelle/Unterführung West und 
die Einzäunungen entlang der Pfingstweidstrasse sowie die Aufstellfläche bei dem Pas-
serellen-/Unterführungskopf West. 

Die Projektierung der Passerelle/Unterführung West und der Einzäunung entlang der 
Pfingstweidstrasse ist Teil der Studienauftragsaufgabe und muss in den Plänen darge-
stellt werden. Die Investitionskosten der Strassenquerung sind durch den/die Investor/in 
zu tragen. 
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9 Weiteres Vorgehen und politische Rahmenbedingungen 

9.1 Weiteres Vorgehen 
Baurechtsvertrag 
Im Anschluss an den Investoren-Studienauftrag werden mit der Stadt Zürich die Bau-
rechtsverträge für Investorenprojekt / Stadion und gemeinnützen Wohnungsbau abge-
schlossen (vgl. Entwurf Baurechtsverträge [48]). Nach der Beurkundung auf dem Notariat 
legt der Stadtrat die Verträge dem Gemeinderat zur Genehmigung vor. Dieser Genehmi-
gungsprozess dürfte ca. 6 Monate in Anspruch nehmen (der Gemeinderat ist allerdings an 
keine Frist gebunden). 

Gestaltungsplan 
Der durch den Investor auszuarbeitende private Gestaltungsplan bedarf ebenfalls der Ge-
nehmigung durch den Gemeinderat sowie der Zustimmung durch die Baudirektion (bei 
Vorbehalten durch den Regierungsrat). Der Prozess der Ausarbeitung bis zur Genehmi-
gung des Gestaltungsplans dauert erfahrungsgemäss 18 - 24 Monate. 
 
Es ist noch festzulegen, ob Baurechtsvertrag und Gestaltungsplan dem Gemeinderat ge-
trennt oder allenfalls zeitgleich zur Genehmigung vorgelegt werden sollen. 
 
Wichtig: Projektierungsaufwendungen zwischen Wettbewerbsergebnis und Vorliegen der 
rechtskräftigen Vertragsgenehmigungen bzw. der rechtskräftigen planerischen Vorausset-
zungen tätigen die Bauherrschaften auf eigenes Risiko. 

9.2 Volksabstimmung 
Es ist damit zu rechnen, dass die Landabgabe einer Volksabstimmung unterliegen wird: 

 Das Stadion soll durch eine höhere bauliche Ausnützung beim Investorenprojekt (Ge-
staltungsplan) bzw. eine unter dem Marktwert liegende Landabgabe ermöglicht wer-
den. Der entsprechende Einnahmenverzicht der Stadt ist haushaltrechtlich als Ausga-
be zu behandeln. Liegt die Differenz zwischen vertraglichem Landwert und Marktwert 
über 20 Mio. Franken, ist eine obligatorische Volksabstimmung erforderlich 
(Gemeindeordnung Art. 10d). Der massgebliche Betrag lässt sich jedoch erst aufgrund 
des Wettbewerbsprojekts ermitteln. 

 Auch wenn der Baurechtsvertrag in die Zuständigkeit des Gemeinderats fallen sollte 
(Gemeindeordnung Art. 41o), ist die Ergreifung des fakultativen Referendums möglich 
(Volksabstimmung, Gemeindeordnung Art. 12b). 

 Der zu erarbeitende Gestaltungsplan fällt in die Zuständigkeit des Gemeinderats (Ge-
meindeordnung Art. 41bis). Ein fakultatives Referendum gegen den Beschluss würde 
ebenfalls zu einer Volksabstimmung führen (Gemeindeordnung Art. 12b). 

 In allen Fällen kann der Gemeinderat von sich aus beschliessen, die Vorlage dem Volk 
vorzulegen (Gemeindeordnung Art. 12a). 
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Das Investorenprojekt soll sich je nach Nutzung am SIA Merkblatt 2040 orientieren. Bei 
Nutzungen mit hohem Elektrizitäts- und Kühlbedarf ist der Einsatz von Photovoltaik an der 
Gebäudehülle zu empfehlen. 

 

8.3 Verkehr 
Das zu beplanende Areal wird von der Pfingstweidstrasse im Süden, der Bernerstrasse im 
Nordwesten und der Förrlibuckstrasse im Nordosten eingefasst. 

Die Pfingstweidstrasse ist eine Nationalstrasse 3. Klasse. 

Die Bernerstrasse war bisher entlang des Areals und zusammen mit der östlich an-
schliessenden Hardturmstrasse kantonal klassiert und wurde im Zuge der letzten Revision 
vom kantonalen Richtplan abklassiert. Im aktuellen Entwurf des regionalen Richtplans 
sind diese Strassen nicht klassiert. Die anstehende Revision des kommunalen Verkehrs-
plans sieht vor, die Berner- und die anschliessende Hardturmstrasse kommunal zu klas-
sieren. 

Die Förrlibuckstrasse ist eine nicht klassierte Quartierstrasse und dient ausschliesslich der 
Erschliessung der direkt anschliessenden Areale. Im Zuge der Neuüberbauung des gan-
zen Hardturmareals wird sie zukünftig auf Höhe des früheren Sportwegs für den motori-
sierten Verkehr unterbrochen sein. 

 

8.4 Erschliessung 
Erschliessung Westen 
Die Parkierung für dieses Teilgebiet wird über einen leistungsfähigen Knoten bei der Ver-
knüpfung der Pfingstweidstrasse und der Bernerstrasse erschlossen, vgl. [31]. Die Er-
schliessung innerhalb des Bearbeitungsperimeters ist frei. Es besteht keine Ein- / Aus-
fahrtsmöglichkeit auf die Bernerstrasse Ost. 

Der Anschluss weist für alle massgebenden Fälle (Alltag, Fussballspiele im Regel- und 
Risikofall) ausreichende Kapazitäten auf. Weil die Pfingstweidstrasse während der Spit-
zenstunden stark belegt ist, müssen die Ein- und Ausfahrrouten über ausreichende Stau-
räume verfügen. Ein Plan von diesem Verkehrsknoten liegt dem Programm bei, vgl. [29] 
und [32]. 

Die Zu- und Wegfahrt von Logistik-, Medien-, Veranstalter- und Einsatzfahrzeugen, Cars 
und dergleichen wird von und zur Bernerstrasse sichergestellt, ebenso die Anlieferung 
von Gütern. Die Wegfahrt wird so ausgebildet, dass nur Richtung Westen eingebogen 
werden kann. 

Erschliessung Ost 
Die Erschliessung dieses Teilgebietes erfolgt im Normalfall via Berner- oder Hardturm-
strasse über die Förrlibuckstrasse. Die Zufahrt über die Förrlibuckstrasse von Osten her 
bleibt geschlossen. Sie wird nur bei Fussballspielen geöffnet, um eine Kreuzung der Be-
sucherströme und der Anwohnenden zu vermeiden. 

Für Anlieferungen und Notzufahrten (Polizei, Feuerwehr, Sanität, Unterhaltsfahrzeuge 
etc.) sind auch ausserhalb des östlichen Teilgebiets Zu- und Wegfahrten von und zur 
Bernerstrasse und - in untergeordnetem Mass - von und zur Förrlibuckstrasse zulässig. 
Es sind an allen äusseren Fassaden Feuerwehrzufahrten sicherzustellen, vgl. [34]. 

Öffentlicher Verkehr 
Südlich des Areals verläuft entlang der Pfingstweidstrasse die Tramlinie 4 und verbindet 
den Hauptbahnhof via Escher-Wyss-Platz mit dem Bahnhof Altstetten, vgl. [30]. Beim öst-
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chend liegt die Anzahl der Pflichtparkplätze zwischen 60% und 95% vom Normalbedarf 
der Nutzungen.  

Sollten in dem Stadion Nutzungen wie Wohnen, Dienstleistung, Verkauf, oder Gastrono-
mie untergebracht sein, gilt für diese Fläche ebenfalls die PPV. 

Während Fussballspielen und anderen Events im Stadion müssen mindestens 350 Park-
plätze dem Stadion zugeordnet werden können. 

Eine Umlagerung dieser Parkplätze für Fussballspiele und anderen Events von den aus-
gewiesenen Parkplätzen für Dienstleistungen und Verkauf ist möglich und explizit er-
wünscht. Allerdings muss aufgezeigt werden, wie die Verfügbarkeit der notwendigen 
Parkplätze betrieblich sichergestellt werden kann. 

Ausserhalb von Spielen oder anderen Events im Stadion müssen permanent 50 öffentli-
che Parkplätze angeboten werden. Diese sind zusätzlich zu den Parkplätzen gemäss der 
Nutzungen gemäss PPV auszuweisen. 

Zusätzlich sollen bei Fussballspielen und anderen Events im Stadion weitere Parkplätze 
angeboten werden. Diese temporären Parkplätze werden auf externe Areale und Park-
häuser verteilt. Innerhalb des Mobilitätskonzepts müssen die Abstellplätze innerhalb und 
ausserhalb des Geltungsbereichs gesonderten aufgezeigt werden. 

Anordnung und Abmessung von Abstellplätzen richten sich nach den einschlägigen VSS-
Normen SN 640 291a. Parkplätze für Besucherinnen und Besucher müssen der Komfort-
stufe B, Parkplätze für Wohnen / Miete der Komfortstufe A entsprechen. 

Parkierung Osten 
Der motorisierte Verkehr kann direkt von der Förrlibuckstrasse zu der Parkanlage geleitet 
werden.  

Motorräder und Roller 
Auf dem Areal müssen ausreichend Motorrad- und Roller-Abstellplätze für das Personal 
und Besuchende im Normalbetrieb angeboten werden. Die Anzahl darf gemäss PPV ei-
nen Zehntel der für Personenwagen minimal erforderlichen Abstellplätze nicht unter-
schreiten. Mit einem Motorrad oder Roller anreisende Stadionbesuchende parkieren auf 
den externen Arealen. 

Velos 
Auch für die Bestimmung der Anzahl Veloparkplätze ist für sämtliche Nutzungen (exkl. 
Stadion) die PPV massgebend. 

Angaben für den Flächenbedarf und weitere Angaben sind der VSS-Norm SN 640 066 
oder dem “Handbuch für Veloparkierung“ vom ASTRA zu entnehmen. 

Die erforderlichen Veloabstellplätze müssen leicht zugänglich und grösstenteils ab-
schliessbar sowie nahe den Erschliessungszonen entweder in der Tiefgarage oder im 
Erdgeschoss angeordnet sein. 

Bei Veranstaltungen sollten zusätzlich mindestens 500 Abstellplätze bereitgestellt werden.  

 

8.7 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
Überschreitet ein Projekt einen des in der UVP-Verordnung (UVPV) festgesetzten 
Schwellenwerts ist, integriert in das Genehmigungsverfahren und auf Stufe Sondernut-
zungsplanung, eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Angaben zum 
Ablauf des UVP-Prozesses und zu den Anforderungen an die UV-Berichterstattung kön-
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Erschliessung motorisierter Individualverkehr, Erschliessung öffentlicher Verkehr, 
vgl. [29] vgl. [30]  
 

8.5 Fuss- und Velowegnetz 
Sämtliche Bauten auf dem Bearbeitungsperimeter sind mittels kurzer und attraktiver Ver-
bindungen ans umliegende Fuss- und Velowegnetz anzuschliessen. Auf dem Areal sollen 
direkte, gut auffindbare Verbindungen auf folgenden Achsen angeboten werden: Aargau-
erstrasse - Bernerstrasse - Hardhof über die Westseite des Stadions und Pfingst-
weidstrasse - Förrlibuckstrasse über die Ostseite des Stadions. 

Alltag 
Abgesehen vom Bereich des Parkplatzes für die TV-Wagen, etc. sowie den halbprivaten 
Freiräumen von Wohnungsbauten, ist das Areal Hardturm im Alltag für den Fussgänger- 
und Veloverkehr frei zugänglich. 
Die verschiedenen Erschliessungen sind gut auffindbar zu gestalten und müssen im Alltag 
gefahrlos benutzt werden können. 

Veranstaltungsbetrieb 
Die Fussgänger-Passerelle / -Unterführung über / unter die Pfingstweidstrasse sorgt da-
für, dass der Verkehr auf der Pfingstweidstrasse nicht durch die Fussgängerströme bei 
Fussballspielen behindert wird. 
Die Wohnungen müssen auch während der Fussballspiele problemlos zugänglich sein. 

Passerelle / Unterführung West 
Die Passerelle / Unterführung West wird bei Veranstaltungen für den Zutritt der vom 
Bahnhof Altstetten kommenden Gastfans eingesetzt (vgl. [33]). Die Passerelle / Unterfüh-
rung steht ausserhalb der Spielzeiten als Strassenübergang den Fussgängern zur freien 
Verfügung. 

 

8.6 Parkierung 
Die Parkierungsanlage des Baus “gemeinnütziger Wohnungsbau“ ist von der Parkierung 
der übrigen Nutzungen / Bauten baulich und betrieblich zu trennen.  

Personenwagen 
Für die Bestimmung der Anzahl Parkplätze ist für sämtliche Nutzungen (exkl. Stadion) die 
Parkplatzverordnung (PPV) 2010 (741.500_Parkplatzverordnung_10 V3.pdf) massge-
bend. Das Areal Hardturm liegt in der Parkplatzreduktionszone D gemäss PPV. Entspre-
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folgenden Sondernutzungsplanung / Gestaltungsplanung teilweise suspendiert werden 
(vgl. [2] und [44]). D.h. diese Baulinie kann unter der genannten Bedingung und unter Be-
rücksichtigung der Gewässerabstände teilweise überstellt werden. 

Gebäudehöhen 
Das Areal Hardturm liegt gemäss Bau- und Zonenordnung im Hochhausgebiet I mit einer 
maximal zulässigen Gesamthöhe von 80m. Eine Überschreitung dieser Gesamthöhe ist 
nach Einschätzung des Baukollegiums denkbar, sofern die an Hochhäuser gestellten An-
forderungen insbesondere hinsichtlich städtebaulicher Einordnung, Bezug zum öffentli-
chen Raum, Nutzungskonzept und Architektur in besonderem Masse erfüllt werden (vgl. 
Beilage [18] “Hochhäuser in Zürich, Richtlinien für die Planung und Beurteilung von Hoch-
hausprojekten“, November, Stadt Zürich, 2001). 

Abstände 
Gegen ausserhalb des Bearbeitungsperimeters orientierte Fassaden haben die kantonal-
rechtlichen Abstandsvorschriften einzuhalten. Mit der Sondernutzungsplanung können für 
Abstände innerhalb des Areals, also unter den zu planenden Gebäuden, Abweichungen 
der kantonalrechtlichen Vorgaben zugelassen werden (sofern die wohnhygienischen An-
forderungen (Belichtung/Belüftung) gewahrt bleiben).  

Einbautiefen 
Der Bearbeitungsperimeter liegt über dem zu Trinkzwecken genutzten Limmattal-
Grundwasserstrom. Der westliche Teil liegt innerhalb der weiteren Grundwasserschutzzo-
ne (Zone S3) des Grundwasserwerks Hardhof. Das übrige Projektareal liegt im Gewäs-
serschutzbereich Au. 
In der weiteren Gewässerschutzzone (Zone S3) sind keine Bauten zulässig, die den 
Grundwasserleiter tangieren oder die schützende Deckschicht wesentlich vermindern. Es 
dürfen somit innerhalb der Zone S3 keine Bauten erstellt werden, welche unter den 
höchsten Grundwasserstand reichen, vgl. [37]. In der weiteren Gewässerschutzzone (Zo-
ne S3) sind unter dem Höchstgrundwasserspiegel nur Tiefbauten (Kanalisationen oder 
Pfählungen) zulässig, wenn sie aus zwingenden Gründen erforderlich sind und keine qua-
litativen und quantitativen Verschlechterungen der Grundwasserverhältnisse bewirken 
(vgl. Art. 6.2 Schutzzonenreglement). 
Im Gewässerschutzbereich Au dürfen gemäss Anhang 4 Ziffer 211 Abs. 2 der eidgenössi-
schen Gewässerschutzverordnung keine Anlagen erstellt werden, die unter dem langjäh-
rigen, natürlichen mittleren Grundwasserspiegel liegen, vgl. [36]. 
Bauten dürfen die massgebliche Grundwasserspiegellage an keiner Stelle unterschreiten. 
Eine allfällige Magerbetonsohle oder Dämmung unter der Bodenplatte zählen gemäss 
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ebenfalls zum Gebäude. Im Gewässer-
schutzbereich Au kann die Behörde Ausnahmen bewilligen, vgl. [37]. Für das Studienauf-
tragsprojekt werden Vertiefungen (Fundamentverstärkungen, Lift- und Pumpschächte 
etc.) auf maximal 10 % der Untergeschossfläche als Ausnahmen in Aussicht gestellt. Die 
heutige Grundwasserdurchflusskapazität bei Höchsthochwasserverhältnissen ist mit hyd-
rogeologischen Ersatzmassnahmen vollständig (100%) zu gewährleisten. 
Eine Grundwassernutzung zu Heiz- und Kühlzwecken ist kaum möglich, da gemäss der 
Planungshilfe "Energienutzung aus Untergrund und Grundwasser" (AWEL, Juni 2010) die 
Wasserrückgabe bzw. Versickerungsanlage im Anströmbereich einen Abstand von min-
destens 200 m zur Grundwasserschutzzone einzuhalten hat. 
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Gewässerabstände 
Entlang des ehemaligen Sportwegs verlaufen zwei Entlastungskanäle unter Terrain. In-
nerhalb des östlichen Entlastungskanals verläuft der Döltschibach in einem Rohr (Durch-
messer 300 mm).  

Links die Gewässerschutzzone S3, 
rechts der Gewässerschutzbereich Au 

Einbautiefen Hochwasser, vgl. [36] 

Einbautiefen Mittelwasser, vgl. [36] 
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Anrechenbare Geschossflächen 
Für den gesamten Bearbeitungsperimeter wird keine Geschossflächenbegrenzung vorge-
geben. Sämtliche Bieter/innen müssen jedoch die Geschossflächen nach einheitlicher De-
finition (SIA 416) nachweisen. 

Freiflächenziffer 
Für die abparzellierbare Fläche des gemeinnützigen Wohnungsbaus wird eine Freiflä-
chenziffer von 30% vorgegeben. Für den restlichen Bearbeitungsperimeter beträgt die 
Vorgabe der Freiflächenziffer mindestens 20%. Die Erschliessungsflächen dürfen nicht zu 
der Freiflächenziffer angerechnet werden, der Quartierplatz gilt jedoch als Freifläche. Die 
Freiflächenziffer muss gesondert nachgewiesen werden. 

Baumasse 
Für einen gemäss Planbeilage definierten Teil des Areals (frühere Kat.-Nrn. AU5993 und 
AU5994, vgl. [43]) gilt aufgrund einer Dienstbarkeit eine oberirdische Volumenbeschrän-
kung von 361'000 m3. Die Volumenbeschränkung gilt für sämtliche Bieter/innen. 

Die Aufteilung dieses Volumens auf verschiedene geplante Gebäude oder Gebäudeteile 
innerhalb des von der Dienstbarkeit betroffenen Bereiches ist frei. 

Die Baumasse berechnet sich aufgrund von § 258 PBG und § 12 PBG der Allgemeinen 
Bauverordnung inkl. Skizze (zur Handhabung der Volumen-Berechnungen, vgl. [46]). 

Die Einhaltung der oberirdischen Volumenbeschränkung ist für dieses Teilgebiet nachzu-
weisen (vgl. Kapitel 2.12, Nachweis Einhaltung oberirdische Volumenbeschränkung). 

 
 

 

Bereich oberirdische Volumenbeschränkung 
 

 

Baulinien 
Die Baulinien sind entlang der Förrlibuck-, Berner- und Pfingstweidstrasse einzuhalten. 

Die Wirkung der im Plan gekennzeichneten Baulinie im Osten des Perimeters kann, sollte 
das dort geplante Bauwerk eine Gebäudehöhe von 25 m nicht überschreiten, in der nach-
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Am 1. Juni 2011 ist die neue Gewässerschutzverordnung (GSchV) des Bundes in Kraft 
getreten. Gestützt hierauf sowie auf Art. 36a des Gewässerschutzgesetzes (GSchG) 
muss der Kanton die Gewässerräume neu festlegen. Solange der Kanton den Gewässer-
raum nicht festgelegt hat, muss aufgrund der Übergangsbestimmungen neu ein beidseiti-
ger Uferstreifen von 8 m plus Breite der bestehenden Gerinnesohle freigehalten werden. 
Im vorliegenden Fall beträgt der beidseitige "Uferstreifen" somit 8.3 m ab der Bachdole 
des Döltschibach gemessen. In diesem Bereich sind ober- und unterirdisch keine Bauten 
und Anlagen erlaubt, welche nicht standortgebunden sind und im öffentlichen Interesse 
liegen. Für gewisse Ausstattungen und Ausrüstungen (jedoch keine Stützmauern, Trep-
pen, Parkplätze etc.), welche nicht fest eingebaut werden, kann das AWEL eine Ausnah-
mebewilligung in Aussicht stellen (z.B. Ausrüstung Spielplätze).  

Zusätzlich ist die Bewirtschaftung der Entlastungskanäle sicherzustellen, weshalb gegen-
über diesen ebenfalls ein Abstand von 5 m einzuhalten ist, vgl. [39].  

Der ehemalige Sportweg muss als befahrbarer Verkehrsraum bestehen bleiben. Für den 
Unterhalt muss für den Kanalnetzbetrieb jederzeit eine freie und mit 40-Tonnen-
Lastwagen befahrbare Zufahrt (Breite 3 m) zu sämtlichen Einstiegsschächten des öffentli-
chen Kanalnetzes möglich sein. Die Lage der Entlastungskanäle ist als separater Layer 
im dem zur Verfügung gestellten Katasterplan ersichtlich. 

Eine Verschiebung der Entlastungskanäle ist grundsätzlich möglich, die neue Wegführung 
(inkl. Kosten) muss in diesem Fall gesondert aufgezeigt werden. Die Kosten trägt der/die 
Bieter/in. 

 
 

  
 

Verlauf Entlastungskanäle unter  Schnitt Entlastungskanäle, vgl. [39] 
ehemaligem Sportweg / Döltschibach 
 

 

8.2 Ökologische Nachhaltigkeit und Gebäudetechnik 
Das gesamte Areal soll nach nachhaltigen Grundsätzen entwickelt, realisiert und betrie-
ben werden. Dies setzt eine ressourcenschonende Bauweise und den Einsatz erneuerba-
rer Energien voraus. 

Der gemeinnützige Wohnungsbau soll die Zielwerte der 2000-Watt-Gesellschaft SIA 
Merkblatts 2040 “Effizienzpfad Energie“ (SIA MB 2040) einhalten. Als Referenz können in 
der Projektentwicklungsphase die Qualitätsanforderungen eines Minergie-P-ECO-
Gebäudes dienen. Die Stellschrauben sind eine kompakte Gebäudeform, minimale unter-
irdische Gebäudeanteile, ein angemessener Fensteranteil und eine hohe Flächeneffizi-
enz. 
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Das Investorenprojekt soll sich je nach Nutzung am SIA Merkblatt 2040 orientieren. Bei 
Nutzungen mit hohem Elektrizitäts- und Kühlbedarf ist der Einsatz von Photovoltaik an der 
Gebäudehülle zu empfehlen. 

 

8.3 Verkehr 
Das zu beplanende Areal wird von der Pfingstweidstrasse im Süden, der Bernerstrasse im 
Nordwesten und der Förrlibuckstrasse im Nordosten eingefasst. 

Die Pfingstweidstrasse ist eine Nationalstrasse 3. Klasse. 

Die Bernerstrasse war bisher entlang des Areals und zusammen mit der östlich an-
schliessenden Hardturmstrasse kantonal klassiert und wurde im Zuge der letzten Revision 
vom kantonalen Richtplan abklassiert. Im aktuellen Entwurf des regionalen Richtplans 
sind diese Strassen nicht klassiert. Die anstehende Revision des kommunalen Verkehrs-
plans sieht vor, die Berner- und die anschliessende Hardturmstrasse kommunal zu klas-
sieren. 

Die Förrlibuckstrasse ist eine nicht klassierte Quartierstrasse und dient ausschliesslich der 
Erschliessung der direkt anschliessenden Areale. Im Zuge der Neuüberbauung des gan-
zen Hardturmareals wird sie zukünftig auf Höhe des früheren Sportwegs für den motori-
sierten Verkehr unterbrochen sein. 

 

8.4 Erschliessung 
Erschliessung Westen 
Die Parkierung für dieses Teilgebiet wird über einen leistungsfähigen Knoten bei der Ver-
knüpfung der Pfingstweidstrasse und der Bernerstrasse erschlossen, vgl. [31]. Die Er-
schliessung innerhalb des Bearbeitungsperimeters ist frei. Es besteht keine Ein- / Aus-
fahrtsmöglichkeit auf die Bernerstrasse Ost. 

Der Anschluss weist für alle massgebenden Fälle (Alltag, Fussballspiele im Regel- und 
Risikofall) ausreichende Kapazitäten auf. Weil die Pfingstweidstrasse während der Spit-
zenstunden stark belegt ist, müssen die Ein- und Ausfahrrouten über ausreichende Stau-
räume verfügen. Ein Plan von diesem Verkehrsknoten liegt dem Programm bei, vgl. [29] 
und [32]. 

Die Zu- und Wegfahrt von Logistik-, Medien-, Veranstalter- und Einsatzfahrzeugen, Cars 
und dergleichen wird von und zur Bernerstrasse sichergestellt, ebenso die Anlieferung 
von Gütern. Die Wegfahrt wird so ausgebildet, dass nur Richtung Westen eingebogen 
werden kann. 

Erschliessung Ost 
Die Erschliessung dieses Teilgebietes erfolgt im Normalfall via Berner- oder Hardturm-
strasse über die Förrlibuckstrasse. Die Zufahrt über die Förrlibuckstrasse von Osten her 
bleibt geschlossen. Sie wird nur bei Fussballspielen geöffnet, um eine Kreuzung der Be-
sucherströme und der Anwohnenden zu vermeiden. 

Für Anlieferungen und Notzufahrten (Polizei, Feuerwehr, Sanität, Unterhaltsfahrzeuge 
etc.) sind auch ausserhalb des östlichen Teilgebiets Zu- und Wegfahrten von und zur 
Bernerstrasse und - in untergeordnetem Mass - von und zur Förrlibuckstrasse zulässig. 
Es sind an allen äusseren Fassaden Feuerwehrzufahrten sicherzustellen, vgl. [34]. 

Öffentlicher Verkehr 
Südlich des Areals verläuft entlang der Pfingstweidstrasse die Tramlinie 4 und verbindet 
den Hauptbahnhof via Escher-Wyss-Platz mit dem Bahnhof Altstetten, vgl. [30]. Beim öst-
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Gewässerabstände 
Entlang des ehemaligen Sportwegs verlaufen zwei Entlastungskanäle unter Terrain. In-
nerhalb des östlichen Entlastungskanals verläuft der Döltschibach in einem Rohr (Durch-
messer 300 mm).  

Links die Gewässerschutzzone S3, 
rechts der Gewässerschutzbereich Au 

Einbautiefen Hochwasser, vgl. [36] 

Einbautiefen Mittelwasser, vgl. [36] 
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ALLIANZARENA  
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CAPACITY: 75‘000 SPECTATORS
TOTAL PLOT AREA: 171‘000 M²
FOOTPRINT: 37‘600 M²
FLOORS: 7
COST: €340 MILLION
PITCH: 72X111

COMMPLIMENTARY FACILITIES: 6000 M²  
PARKING : 11‘480 PLACES

MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: 006 FIFA WORLD CUP; 2012 UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL; UEFA 
EURO 2020; UEFA EURO 2024

TIER SEAT ROW GRADIENTS: LOWER TIER: APPROX. 24; MIDDLE TIER: APPROX. 30°; UPPER TIER: APPROX. 
34°

ILLUMINATED AREA:   16 MILLION COLOURS IN LED TECHNOLOGY OVER 25‘500 M²

EMBEDDED IN INFRASTRUCTURE



2 STADIUMS TODAY

2120

VICENTE CALDERÓN STADIUM
JAVIER BARROSO / MIGUEL ÁNGEL GARCÍA LOMAS
MADRID
1959-1966

CAPACITY: 54‘907 SPECTATORS
TOTAL SITE AREA: 63‘000  M²
COST: PTAS 450 MILLION
PITCH: 70 M X 105 M
MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: 1982 WORLD CUP

THE M30 HIGHWAY RUNS UNDER THE MAIN GRANDSTAND. 

EMBEDDED IN INFRASTRUCTURE



2 STADIUMS TODAY

2322

JUVENTUS ALLIANZ STADIUM
HERNANDO SUAREZ / GINO ZAVANELLA
TURIN
2009-2011

CAPACITY: 41‘507 SPECTATORS
STADIUM SURFACE: 90‘000 M²
COST: €155 MILLION
PITCH: 68X105

COMMPLIMENTARY FACILITIES: SHOPPING COMPLEX „AREA12“ (34‘000 
M²); JUVENTUS PREMIUM CLUB (3‘600 PREMIUM SEATS AND 64 SKY 
BOXES); J-MUSEUM (2‘014 M²); J-MEDICAL (3‘500 M²); GREEN AREA AND 
PUBLIC SPACE (30‘000 M²)

PARKING: 4‘000 PLACES

MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: STADIUM BUSINESS AWARDS 2012; 
2014 UEFA EUROPA LEAGUE FINAL

FIRST FOOTBALL FACILITY IN ITALY WITHOUT ANY ARCHITECTURAL BAR-
RIERS AND FIRST ECO-FRIENDLY FACILITY IN THE WORLD. 

EMBEDDED IN INFRASTRUCTURE



2 STADIUMS TODAY

2524

AZADI STADIUM
ABDOL-AZIZ MIRZA FARMANFARMAIAN
TEHRAN
1971 / EXPANDED IN 2002

CAPACITY: 100‘000 SPECTATORS
TOTAL PLOT AREA: 450 HECTARES
COST: €400 MILLION
PITCH: 75X110

COMMPLIMENTARY FACILITIES: PART OF AZADI SPORT COMPLEX

PARKING: 400 PLACES INSIDE THE STADIUM, AND 10‘000 OUTSIDE

MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: WORLD CUP 2006 QUALIFICATION; 
2004 AND 2008 WEST ASIAN FOOTBALL FEDERATION CHAMPIONSHIP; 
IRAN U-23; AFC CHAMPIONS LEAGUE

THE DESIGN OF THE STADIUM AMPLIFIES THE NOISE ACROSS THE 
PITCH. CHARACTERISED BY THE ARTIFICIAL HILLS ON WHICH PARTS OF 
THE GROUND ARE BASED, THIS “SHELL” HAS A HUGE SIZE SURPASSING 
EVEN THE SIZE OF THE STANDS THEMSELVES. ROUTES LEADING TO THE 
UPPER TIER OF SEATING RUN ON THE SHELL’S SURFACE;  THE ONES TO 
THE LOWER TIER ARE CARVED, HUGE TUNNELS.

EMBEDDED IN INFRASTRUCTURE



2 STADIUMS TODAY

2726

ESTÁDIO ALBERTO JACINTO ARMANDO „LA BOMBONERA“
VIKTOR SULČIČ
LA BOCA
1940

CAPACITY: 49‘000 SPECTATORS
PITCH: 75X110
MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: 1969 INTERCONTINENTAL CUP; 
SUPERCLÁSICO; SEVERAL QUALIFYING MATCHES FOR THE FIFA WORLD 
CUP

PLAN WITH A „D“ FORM BECAUSE OF SCARCE LAND AVAILABILITY. 
THE UNUSUAL SHAPE OF THE STADIUM HAS BEEN REPORTED TO HAVE 
EXCELLENT ACOUSTICS. 

EMBEDDED IN URBAN FABRIC



2 STADIUMS TODAY

2928

ESTADIO HERNANDO SILES
EMILIO VILANUEVA
LA PAZ
1930

CAPACITY: 41‘143 SPECTATORS
COST: UNKOWN
PITCH: 68X105

MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: WORLD CUP QUALIFYING 
MATCHES; CLÁSICO PACEÑO DERBY

ALTITUDE: 3‘637 ABOVE SEA LEVEL 

IN MAY 2007 FIFA RULED THAT NO QUALIFYING MATCHES COULD BE 
PLAYED IN STADIUMS EXCEEDING 2‘500 M ABOVE SEA LEVEL. A SPECI-
AL EXEMPTION FOR THE ESTADIO HERNANDO SILES WAS GIVEN, ALLO-
WING IT TO CONTINUE HOLDING WORLD CUP QUALIFYING MATCHES.

EMBEDDED IN URBAN FABRIC



2 STADIUMS TODAY

3130

STAMFORD BRIDGE CHELSEA FOOTBALL STADIUM
HERZOG & DE MEURON
LONDON
2014-

CAPACITY: 60‘000 SPECTATORS
TOTAL AREA: 83‘250 M²
FOOTPRINT: 18‘755 M²
FLOORS: 7
COST: €500 MILLION
PITCH: 72X111

COMMPLIMENTARY FACILITIES: 60‘000 M²

FORM: THE EXTERIOR MASS OF THE BUILDING IS A FACETED POLY-
GONAL SHAPE. THE POLYGONAL FORM MAXIMIZES THE BUILDING 
FOOTPRINT AND RESPONDS IN SECTION AND PLAN TO THE RIGHTS OF 
LIGHTS REQUIREMENTS FROM THE ADJACENT PROPERTIES AND FORM 
THE CONTEXT OF THE SURROUNDING RESIDENTIAL NEIGHBOURHOOD.

EMBEDDED IN URBAN FABRIC



2 STADIUMS TODAY

3332

STADIO COMUNALE LUIGI FERRARIS „MARASSI“
GREGOTTI ASSOCIATI INTERNATIONAL
GENOA
1909-1911

CAPACITY: 36‘599 SPECTATORS
COST: UNKNOWN
PITCH: 68X105 

MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: 1934 WORLD CUP; 1990 FIFA 
WORLD CUP.

EMBEDDED IN URBAN FABRIC



2 STADIUMS TODAY

3534

BRAGA MUNICIPAL STADIUM
EDUARDO SOUTO DE MOURA 
BRAGA
2003

CAPACITY: 30‘286 SPECTATORS
FLOORS: 7
COST: €150 MILLION
PITCH: 68X105

MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: 2004 UEFA EUROPEAN CHAMPI-
ONSHIP; 2010 WORLD CUP QUALIFICATION; 2014 WORLD CUP QUALIFI-
CATION; EURO 2016 QUALIFICATION
     
ON THE 27TH JANUARY 2005, A DISPATCH WAS OPENED BY THE PRESI-
DENT OF THE IPPAR (PORTUGUESE INSTITUITION FOR ARCHITECTONIC 
PATRYMONY) TO CLASSIFY THE STADIUM AS A NATIONAL PATRIMONY. 

EMBEDDED IN LANDSCAPE



2 STADIUMS TODAY

3736

MUNICH OLYMPIC STADIUM  
GÜNTER BEHNISCH / FREI OTTO
MUNICH 
1968-1972

CAPACITY: 75‘000 SPECTATORS
TOTAL AREA COVERED BY TEXTILE ROOF: 74‘800 M²
STADIUM: 18‘000 M²
COST: €137 MILLION
PITCH: 68X105

THE OLYMPIC PARK (300 HECTARS): OLYMPIC STADIUM; OLYMPIC HALL; OLYMPIC TOWER; OLYMPIC SWIM-
MING HALL; OLYMPIC VILLAGE; OLYMPIC MALL; OLYMPIC MOUNTAINS AND LAKE  

MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: 1972 OLYMPIC GAMES; 1974 FIFA WORLD CUP FINAL; 1988 EURO-
PEAN FOOTBALL CHAMPIONSHIP; SEVERAL FINALS OF THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE; 2002 EUROPEAN 
ATHLETICS CHAMPIONSHIPS.

EMBEDDED IN LANDSCAPE



2 STADIUMS TODAY

3938

NOUVEAU STADE DE BORDEAUX
HERZOG & DE MEURON
BORDEAUX
2013

CAPACITY: 41‘507 SPECTATORS
FOOTPRINT: 48‘930 M²
COST: €168 MILLION
PITCH: 68X105
FLOORS: 5

COMMPLIMENTARY FACILITIES: CONFERENCE ROOM; RESTAURANT; MEETING ROOMS TO SUPPORT SEMI-
NARS, CONVENTIONS, CONFERENCES AND OTHER BUSINESS EVENTS

PARKING: OVER 8‘500 PLACES    

MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: SEMI-FINALS OF THE 2014–15 TOP 14 SEASON IN RUGBY UNION; 
2018 COUPE DE LA LIGUE FINAL; 2024 SUMMER OLYMPICS; 2023 RUGBY WORLD CUP

ITS PURITY AND GEOMETRICAL CLARITY INSPIRES A SENSE OF MONUMENTALITY AND GRACEFULNESS. 

THE GRAND STAIRS OF THE STADIUM BLUR THE BOUNDARIES BETWEEN INSIDE AND OUTSIDE. 

COUNTLESS COLUMNS STANDING ON THE STAIRS ACCOMPANY THE VISITORS ON THEIR WAY IN AND OUT 
OF THE STADIUM. 

THE FUSION OF STAIRS AND COLUMNS FORMS A GESTURE OF OPENNESS AND ACCESSIBILITY.

EMBEDDED IN LANDSCAPE



2 STADIUMS TODAY

4140

GINÁSIO DO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO
PAULO MENDES DA ROCHA / JOÃO DE GENNARO
SÃO PAULO
1958-1961

CAPACITY: 41‘507 SPECTATORS
TOTAL PLOT AREA: 40‘655 M²
BUILDING SURFACE: 5‘490 M²
COST: €155 MILLION
PITCH: 68 M X 105 M
FLOORS: 2

COMMPLIMENTARY FACILITIES: OUTDOOR ESPLANADE; EXIT GARDENS 
OF THE CLUB; BASKET COURT; VOLLEY COURT; FENCING COURT; GYM-
NASIUM; TERRACES; NURSING AND ADMINISTRATION; BAR
     

MAJOR SPORTING EVENTS HOSTED: STADIUM BUSINESS AWARDS 2012; 
2014 UEFA EUROPA LEAGUE FINAL

A SEMI-DETACHED HABITABLE PLATFORM, WHOSE UPPER ELEVATION IS 
POSITIONED AT HALF HEIGHT IN RELATION TO THE STREET, HOUSES A 
GOOD PART OF THE REQUESTED PROGRAM AND CAN BE UNDERSTOOD 
AS A CONTINUATION OF THE URBAN FLOOR.

EMBEDDED IN LANDSCAPE



2 STADIUMS TODAY

4342

ST. JAKOB PARK  
HERZOG & DE MEURON 
BASEL 
1996-2002

STADIUM CAPACITY: 38‘512 SPECTATORS
APPARTMENTS: 37 (3‘500 M²)
OFFICE SPACES: 14 (6‘000 M²)
COMMERCIAL SURFACE: 5‘500 M²
PARKING: 100 PLACES (4‘800 M²)

STADIUM + RESIDENTIAL TOWER + SHOPPING COMPLEX



2 STADIUMS TODAY

4544

KYBUNPARK AFG ARENA + SHOPPING ARENA
BRUNO CLERICI, BAYER PARTNER AG, PHILIPPE JOYE 
ST. GALLEN 
2008

STADIUM CAPACITY: 19‘568 SPECTATORS
COMMERICIAL SURFACE: 23‘500 M²

STADIUM + SHOPPING COMPLEX 



2 STADIUMS TODAY

4746

JUVENTUS STADIUM
HERNANDO SUAREZ / GINO ZAVANELLA
TURIN
2009-2011

STADIUM CAPACITY: 41‘507 SPECTATORS 
SHOPPING COMPLEX „AREA12“: 34‘000 M²
J-MUSEUM: 2‘014 M²
J-MEDICAL: 3‘500 M²
GREEN AREA AND PUBLIC SPACE (30‘000 M²)

PARKING: 4‘000 PLACES

STADIUM + MUSEUM + SHOPPING COMPLEX



2 STADIUMS TODAY

4948

SAN SIRO, ARMANDO RONCA + FERRUCCIO CALZOLARI, MILAN, 1948-1955 
THE FIRST INTERVENTION INTRODUCED A HELIOCOIDAL STRUCTURE INCREASING CAPACITY TO 60‘000 
SEATED SPECTATORS

SAN SIRO STADIO „GIUSEPPE MEAZZA“, GIANCARLO RAGAZZI, MILAN, 1987-1990 
THE SECOND INTERVENTION INTRODUCED A THIRD RING HELD BY 11 CILINDRICAL ACCESS TOWERS IN-
CREASING CAPACITY TO 85‘700 SEATED SPECTATORS

INCREASED CAPACITY



2 STADIUMS TODAY

5150

CAMP NOU, FRANCESC MITJANS & JOSEP SOTERAS, BARCELONA, 1957

THE STADIUM‘S CAPACITY HAS VARIED GREATLY OVER THE YEARS, OPENING AT 106‘146 SEATS AND GRO-
WING TO 121‘401 SEATS FOR THE 1982 FIFA WORLD CUP. TODAY THE STADIUM IS ONE OF THE BIGGEST IN 
THE WORLD.

INCREASED CAPACITY



2 STADIUMS TODAY

5352

„LA PEINETA“ WANDA METROPOLITANO, CRUZ Y ORTIZ, MADRID, 1993/2017

WANDA METROPOLITANO PROVIDES A NEW STADIUM FOR CLUB ATLÉTICO DE MADRID, EXPANDING THEIR 
PREVIOUS FACILITIES ON THE SAME SITE WITH THE CAPACITY TO HOST 70,000 SPECTATORS.

INCREASED CAPACITY



2 STADIUMS TODAY

5554

STOCKHOLM OLYMPIC STADIUM, COMPETITION, OMA, STOCKHOLM, 1996

„A STADIUM FOR 70.000 PEOPLE IS TOO LARGE FOR A CITY LIKE STOCKHOLM; THEREFORE OUR STADIUM 
HAS 2 PARTS: THE FIRST PART IS CARVED OUT OF AN ARTIFICIAL HILL, POPULAR IN WINTERTIME FOR SKI-
ING, AND INCORPERATES ALL THE LONG-TERM FACILITIES. THE SECOND PART IS THE TEMPORARILY TRI-
BUNE. THIS STRUCTURE CAN BE DISMANTLED AFTER THE GAMES AND TRANSFORMED INTO AN INDOOR 
SPORT HALL.“

REDUCED CAPACITY



2 STADIUMS TODAY

5756

EKATERINBURG ARENA, ABD ARCHITECTS, YEKATERINBURG, 2018<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>